
 
  
 

Naturwissenschaftliche Fakultät III 
  
 
Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte)  
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
vom 30.10.2024 
 
Gemäß §§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit 67a Abs. 2 Nr. 3 a) und 77 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.07.2021 (GVBl. LSA 2021, 368, 369) in Verbindung mit der Rahmenstudien- und 
Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (RStPOBM) vom 11.11.2020 (ABl. 2020, Nr. 15, S. 2), in der jeweils gültigen 
Fassung, hat die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg folgende Zweite Ordnung zur 
Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie (180 
Leistungspunkte) beschlossen. 
 

Artikel I 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie (180 
Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 22.02.2021 (ABl. 2021, 
Nr. 6, S. 30) zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte) an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 31.05.2023 (ABI. 2023, Nr. 8, S. 12) wird wie folgt 
geändert: 
 
(1) § 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„In den ersten drei Semestern liegt der Schwerpunkt der geographischen Ausbildung auf den 
Teildisziplinen Humangeographie, Geoökologie und Digitale Geographie. Im vierten Semester 
wird die Ausbildung erweitert um die Teildisziplin Nachhaltige Landschaftsentwicklung. Hier 
setzen auch die Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten ein. Je nach fachlichem Vertiefungsinteresse 
wird ein Ergänzungsbereich aus einem anderen Studienfach ausgewählt. Fachliche Vertiefungen 
und Erweiterungen in der Geographie sind durch Projektmodule am Ende des Studiums 
vorgesehen, die jeweils 10 Leistungspunkte umfassen. Eines der beiden Projektmodule kann 
durch einen zweiten Ergänzungsbereich im Umfang von 10 Leistungspunkten ersetzt werden.“  
 
(2) § 5 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Praktikum ist als unbenotetes Pflichtmodul im Umfang von 10 Leistungspunkten 
Bestandteil des Bachelorstudiengangs Geographie (180 Leistungspunkte).“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

35. Jahrgang, Nr. 1 vom 28. Januar 2025, S. 45 



„Das Praktikum umfasst eine Dauer von 8 Wochen (mit insgesamt maximal 290 
Arbeitsstunden) und sollte nicht vor dem 4. Semester abgeleistet werden. Es können auch zwei 
Praktika mit jeweils mindestens vier Wochen Dauer absolviert werden. Eine Abstimmung mit 
dem universitären Betreuer oder der universitären Betreuerin in der Geographie im Vorfeld 
des Praktikumsbeginns wird dringend empfohlen. 

c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Praktika sind berufsfeldbezogene Lerneinheiten und können entweder in einer 
universitätsexternen, die Studieninhalte stützenden Einrichtung oder im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens an der Universität absolviert werden.“ 

 
(3) In § 11 Abs. 2 Satz 2 wird „Geoökologie I-VI“ ersetzt durch „Geoökologie I-V“. 
 
(4) Die Anlage 1 Studiengangsübersicht und die Anlage 2 Studienverlaufsplan erhalten folgende 
Fassungen: 



Anlage 1 (gemäß § 4) 
Studiengangsübersicht: Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte) 

 
Modultitel Teilnahme-

voraus-
setzung 

Kontakt-
studium 
(SWS) 

LP Studien-
leistung 

Modulvor-
leistung 

Modul-
leistung 

Anteil an 
Abschluss-

note 

Empfehlung 
Anfangs-
semester 

Pflichtmodule (insgesamt 135 LP) 
Humangeographie I: Wissen Nein 4 10 Ja Nein mündlich 

oder 
schriftlich 

10/120 1. 

Humangeographie II: Methoden Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 1. 

Humangeographie III: Projektar-
beit 

Nein 4 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 2. 

Humangeographie IV: Stadt-, 
Sozial- und Kulturgeographie 

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 2. 

Geoökologie I: Grundlagen der 
Physischen Geographie und 
Geoökologie  

Nein 7 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 1. 

Geoökologie T II-IV Nein 2 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 2. 

Geoökologie II: Methoden der 
Datengewinnung im Gelände 

Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 2. 

Geoökologie V: Auswertung und 
Darstellung geographischer 
Daten 

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. 

Digitale Geographie I: Statistik Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 1. 

Digitale Geographie II: Geoda-
tenanalyse 

Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

5/120 2. 



schriftlich 
Digitale Geographie III: Themati-
sches Seminar (Theorie) 

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. 

Digitale Geographie IV: Themati-
sches Seminar (Praxis) 

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. 

Nachhaltige Landschaftsentwick-
lung I: Raum- und Regionalpla-
nung  

Nein 4 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 4. 

Nachhaltige Landschaftsentwick-
lung II: Vertiefung Planung 

Nein 4 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 4. 

Große Geländeübung  Nein 5 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 5. 

Praktikum (Bachelor Geographie 
180 LP)  

Nein 0 10 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

- 5. 

Vertiefung geographisches Arbei-
ten  

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 6. 

Abschlussmodul Bachelorarbeit 
(Geographie 180 LP) 

Nein 0 15 Ja Nein Bachelor-
arbeit 

15/120 6. 

Wahlpflichtmodule 
Wahlpflichtbereich Geoökologie: 5 LP 
Methoden der Datengewinnung: 1 Modul 
Geoökologie III: Methoden der 
Datengewinnung im Labor 

Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. 

Geoökologie IV: Methoden der 
Datengewinnung mittels Ferner-
kundung  

Nein 2 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. 

Wahlpflichtbereich Projektstudium und Fachliche Ergänzung: 30 LP 
Projektstudium: 1 oder 2 Module 



(mindestens 10 LP in einem Projektmodul oder 20 LP in beiden Projektmodulen) 
Projektstudium I: Praxis  Nein 4 10 Ja Nein mündlich 

oder 
schriftlich 

10/120 5. oder 6. 

Projektstudium II: Forschung Nein 4 10 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

10/120 5. oder 6. 

Fachliche Ergänzung: 2 bis 4 Module 
(mindestens 10 LP aus einem Bereich oder 20 LP aus zwei verschiedenen Bereichen) 
Ergänzungsbereich 1: Angewandte Geowissenschaften 
(„Grundlagen der Geologie“ muss gewählt werden, weiteres ist frei wählbar.) 
Grundlagen der Angewandten 
Geologie I  

Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Grundlagen der Geologie  Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Angewandte Sedimentgeologie  Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Plattentektonik  Nein 5 5 Nein Nein mündlich 
und 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 2: Bodenkunde 
Bodenkunde  Nein 4 5 Ja Nein mündlich 

oder 
schriftlich 

5/120 3. und 4. 
oder 5. und 

6. 
Bodenschutz Nein 4 5 Nein Nein mündlich 

oder 
schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Terrestrische Biogeochemie  Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Ergänzungsbereich 3: Geo-Botanik 
Organismische Botanik und Bio- Nein 5 5 Nein Nein mündlich 5/120 3. und 4. 



diversität  oder 
schriftlich; 
mündlich 

oder 
schriftlich 

oder 5. und 
6. 

Allgemeine Botanik für Geowis-
senschaftler  

Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Ökologie/Geobotanik  Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 4: Informatik 
eHumanities Data Science I Nein 4 5 Ja Nein mündlich 

oder 
schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Einführung in Datenbanken  Ja 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Objektorientierte Programmie-
rung  

Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Ergänzungsbereich 5: Umwelt- und Planungsrecht 
Einführung in das Umwelt- und 
Planungsrecht  

Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Öffentliches Recht I  Nein 6 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Vertiefung Umwelt- und Pla-
nungsrecht  

Nein 2 5 Nein Nein mündlich 
und 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 6: Betriebswirtschaftslehre 
(„Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ muss gewählt werden, weiteres ist frei wählbar.) 
Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre  

Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 



Buchführung (FSQ-Modul) Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Cost Accounting  Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 7: Volkswirtschaftslehre 
(„Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“ muss gewählt werden, weiteres ist frei wählbar.) 
Grundlagen der Volkswirtschafts-
lehre  

Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Makroökonomik I  Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Mikroökonomik I  Nein 4 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Wirtschaftspolitik  Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 8: Politikwissenschaften („Einführung in die Politikwissenschaft“ muss gewählt werden, weiteres ist frei wählbar.) 
[PO23] Einführung in die Politik-
wissenschaft  

Nein 4 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

[PO23] Basismodul Regierungs-
lehre und Policyforschung  

Nein 3 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

[PO23] Basismodul Internationale 
Beziehungen und europäische 
Politik  

Nein 3 5 Ja Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 4. oder 6. 

Ergänzungsbereich 9: Soziologie 
(festgelegte Kombinationen: Entweder `SO1` und `SO3` ODER `WOS1` und `WOS2`) 
Einführung in die Sozialstruktur-
analyse (SO1)  

Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 



Formation of World Society (SO3)  Nein 3 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Einführung in die Wirtschaftsso-
ziologie (WOS 1)  

Nein 2 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 5. 

Wirtschafts- und Organisationsso-
ziologie (WOS 2)  

Nein 2 5 Nein Nein mündlich 
oder 

schriftlich 

5/120 3. oder 4. 
oder 5. oder 

6. 
Allgemeine Schlüsselqualifikationen (ASQ): Wahl von 2 ASQ-Modulen (insgesamt 10 LP) 
ASQ Modul 1  je nach 

Wahl 
5   je nach 

Wahl 
0/120 3. oder 4. 

ASQ Modul 2  je nach 
Wahl 

5   je nach 
Wahl 

0/120 3. oder 4. 



Anlage 2 
Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte) 

 

Semester 5 LP 5 LP 5 LP 5 LP 5 LP 5 LP Summe 

1 
Digitale 

Geographie I 
Humangeographie I 

Human-
geographie II 

Geoökologie I 30 

2 
Digitale 

Geographie II Humangeographie III 
Human- 

geographie IV 
Geoökologie 

T II-IV Geoökologie II 30 

3 
Digitale 

Geographie III 
Digitale 

Geographie IV 
Geoökologie 

III oder IV 
Geoökologie V ASQ 1 

Fachliche 
Ergänzung I* 

30 

4 
Nachhaltige 

Landschaftsentwicklung I 
Nachhaltige 

Landschaftsentwicklung II 
ASQ 2 

Fachliche 
Ergänzung I* 

30 

5 
Projektstudium oder  

Fachliche Ergänzung II* Große Geländeübung Praktikum 30 

6 
Projektstudium oder 

Fachliche Ergänzung II* 

Vertiefung 
geographisches 

Arbeiten 

Abschlussmodul 
Bachelorarbeit 

30 

 
* Die 10 LP einer Fachlichen Ergänzung müssen im gleichen Ergänzungsbereich erbracht werden. Wird auch die Fachliche Ergänzung II absolviert, 
dann muss dafür ein anderer Ergänzungsbereich gewählt werden, als in Fachliche Ergänzung I. 



 

Artikel II 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Änderungsordnung wurde beschlossen vom Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät III am 30.10.2024. Der Senat hat hierzu Stellung genommen am 11.12.2024. 
 
(2) Diese Änderungsordnung tritt zum Wintersemester 2025/2026 in Kraft und wird im Amtsblatt 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg veröffentlicht. 
 
(3) Diese Änderungsordnung gilt ab dem Wintersemester 2025/2026 für Studierende, die bereits 
im Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte) eingeschrieben sind und für 
Studierende, die ab dem Wintersemester 2025/2026 das Studium im Bachelorstudiengang (180 
Leistungspunkte) aufnehmen bzw. sich dafür bewerben. 
 
(4) Bisher im Bachelorstudiengang Geographie (180 Leistungspunkte) erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden anerkannt. 
 
(5) Soweit Studierende vor dem Inkrafttreten dieser Änderungsordnung eine von ihr betroffene 
Modulleistung nicht bestanden haben, ist diese nach den Regelungen der bisherigen Studien- und 
Prüfungsordnung in der bei Anmeldung zur Modulprüfung gültigen Fassung spätestens bis zum 
30.09.2027 zu wiederholen. 
 
Halle (Saale), 13. Dezember 2024 
 
 
Prof. Dr. Claudia Becker 
Rektorin 


